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VORTRAG DER GESANDTSCHAFT DER V KATH. ORTE VOR BUERGERMEISTER,
KLEIN- UND GROSSRAT VON ZUERICH

EA V 1a 742 zu a

Die ihnen von ihren Tagsatzungsgesandten hinterbrachten Mitteilun¬

gen , wonach Zürich "mit niemandem Lieber Ze husen"  begehre als mit

den V kath . Orten , habe sie ausserordentlich gefreut . Trotzdem

aber seien in letzter Zeit bezüglich der gemeinsamen Verwaltung
in den Gemeinen Herrschaften etliche Missverständnisse und

Schwierigkeiten aufgetreten , die sie gemäss alteidg . Brauch mit
ihnen demnächst erörtern möchten . Zu diesem Zwecke habe man denn

bereits Ratsboten an sie abgesandt.

[1 . ] "Und das wie es by dem fritisoh anhebend 3 wüssend Jr Uech woll Zueer-

inneren , was Jetzt ettwas Zytts har des Spännigen nüwen Tauffsteins

wegen Jn der Stiftkilch Zuo Ztcrzach Zuo Badischer tagleistung verhand¬

let und noch uff der Jezt Jüngst gehaltnen Uweren lieben Mittrath

. . . Seckhelmeister [ und Tagsatzungsgesandten ] Herrn Johann Escher

sampt üwerm und unserm Landtvogt Zuo Baden [ Heinrich Pfyffer ] Jn Be¬

reich geben worden . Da aber Jr solchen Tauffst ein durch uwere abgeord-

nete über alle fürgeschlag [ yie] gütliche . . . verglychung und das noch

mer da selbige nüt verfahren mögen gethanes Rechttbott und darzuo an

ein orttj dessen zuovor kein meldung beschechen und nit geduldet werden

kan auch wider den willen der Stifftherren daselbst . Welcher dan Jn

der abhandlung durch unsere Rathsgesandten ustruckhenlich Vorbehalten

und anderst nit bewilliget worden für üch selbst eigens gewalts uff-

sezen lassen , und obglych dis alles nit gesin , so hettend wir verhofft,

. . . das Jr üch einer solchen gwalthat nit angemast sonder biss uff die
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schierst künftige Badische Janrechnung (die doch grad an der thür

und verbanden ) gedult tragen hetten . Da man sich dan nach Eydtgnossi-

schem bruch mit ein andern [ hätte ] besprachen und verglychen . . . kön¬
nen . "

Dieses eigenwillige Vorgehen Zürichs könne man - besässen
doch die kath . Orte die Mehrheit innerhalb der reg . Orte -
nicht dulden , weshalb man sie bitten müsse , den Taufstein
wiederum an den alten Platz zu rücken und in Zukunft eine
solche Einzelaktion zu unterlassen.

[2 . ] s . EA V 13 742 zu a3 Punkt 2 [ Uebergriffe Zürichs insbesondere im
Thurgau]

[3 . ] "Eben allso Jst uns vast beschwärlich fürgefallen 3 das unbefüegt handt-
haben und Sterckhen Uewer Religionsgnossen underthanen wider Jre Rechte
Hattürliche oberkeitt Geistlichs und weltlichs Standts nit allein in

gemeinen Vogtyen sonder das Jr üch auch so starckh . . . deren angenom-

men 3 die üch gar nütt zuversprechen stand noch weniger üch verwandt

oder zuogethan . Auch ettwan eigne gegebne verzig [ ? ] . Ja auch ettwan

mit starckhem wyttussechenden und betroüwlichen erclärungen 3 deren

doch Jr nit befügt und glychfals wyder ustruckhenliche verträg 3 Landts-

friden 3 Brie ff und Sigel . Wie dann fümemblich beschechen Jn den Tog-

genburgem 3 Arboner und Walliser sach . da dann was Wallis belangt uns

begegnet 3 das überdas zuvor wider den Landtsfriden verloffen Jnen syd-

har widerwertig Religion Bücher uss der Eydtgnosschafft Zuogeschickht

worden sein sollen , da dann derglychen underthanen ührsach und anlass

genommen solches üwers bystandts sich zuobehelffen und in der halls-

stanrigkeitt und ungehorsame Zueverharren . dz aber uns hierin beschwärt

Jst . . . darumb das solch ungehorsammer underthanen herren und Ober-

kheitten uns eins theils mitt schirms und Religions Verwandtnus 3 Burg¬

recht 3 Bündtnus oder sonst Zuogethan 3 anderstheils aber sy die under¬

thanen ettwan in der Eydtgnossisch hochen Landtsoberkeitt . . . begriffen,

allso ctz wir uns der Sachen wie billich und nottwendigkeit halber
auch annemmen müessen . "

Für das weitere s . ebenda Punkt 3 [ Uebergriffe gegen die Gotteshäuser

und das kath . Bekenntnis im Thurgau]

[4 . ] s . ebenda Punkt 4 [ Zürich verbiete in den Gemeinen Herrschaften z . T.
das Beten des Englischen Grusses und dass die Landvögte die neugl.

Religionsgenossen bestraften . ]
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[5 . ] "Mit dem Synodo der Thurgeüwischen Predicanten den Jr zuo üch in üwer
Statt gezogen habend wier noch bishar auch zuo keinem endt körnen mögen

Wie Jr dann üch auch mit dem Chor - oder Ehegericht der turgeüwern sol¬

chen gewalt der üch nit gebürt auch wider den ordenlichen Rechtsbruch

und . . . abscheid anzumassen underfahend . "

BeÄ. doA Beantwositung t>oÄ. libiLch gan . wicht au [ dm KJLage.pun .kt bmügtich

dej > Ehe.geAtc .hti , etn .getA .etm.

"und ist auch uss üwerm bevelch fast glychförmige Uebergriff mit dem

taufstein Zuo Sumeri [ Sormeri ] gebrucht worden , one dz Jr ettwan glyeh

umb Jedes unrüwigen underthanen von sonderbaren Sachen wegen an uns und

unsere Landtvögt eben scharpffe und ühnfründtliche Schryben ergan las¬

send , so wyssend Jr auch wie Jr den pfarrherm von Lommis uff dem Thur-

goüwischen Boden fahen [ fangen ] und als einen Uebelthätter gebunden in

üwer Schloss Kyburg füren lassen . "

Kuck dazu habe . ifch lüjitch aui >geJ,c .hwte .gm.

[6 . ] Wenn Zürich schon "Kriegs Rüstungen"  vornehme , hätte es - schon
rein aus gutnachbarlicher Freundschaft heraus - [die kath.
Orte ] orientieren dürfen , müsse man doch das "uffstellen der
wachten gegen uns"  als feindlichen Akt betrachten.

[7 . ] Katholische Geistliche , die durch Zürchergebiet reisen müss¬
ten , würden wider den Landfrieden und das Völkerrecht sowohl
von der Landbevölkerung als auch von den Stadtbewohnern auf
offener Strasse "truzlich angefalen , geschlagen , geworffen , ussge-
schruwen und uff das höchst geschmächtt ", je selbst von den Prädi¬

kanten "Jn Jren eignen Kilchen . . . unbescheidenlich angetast [et ] ".
Nicht besser erginge es ihren , [der kath . Orte ] , Ratsboten,
die in Ausübung obrigkeitlicher Missionen von ihren Bürgern
geschmäht würden.

T8 . ] Schon in den vergangenen Jahren hätten sie sich mittels ei¬
ner Gesandtschaft darüber beklagt , dass man ihnen "den gebü-
renden titul dess Worts Catholisch"  aberkenne, ' und wenn vom kath . n)

Bekenntnis gesprochen werde , geschehe dies "mit einem nur er-
fundnen frömbden und verächtlichen Zuosaz " . Ja , ihre Prädikanten

dürften sogar behaupten , sie hätten die "wäre und allein sälig-
machende Religion ",  was doch eindeutig wider den Landfrieden

und die übrigen Verträge verstosse.



[9 . ] s . ebenda Punkt 6 [ Klageyy bezüglich dev Schmähschriften gegen das
kath . Bekenntnis]

Kopie . Glossen von unbekannter Hand.
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